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Hessen – Am Sonntag dürfen 4,6
Millionen Hessen über ihre Stadt-
verordneten und Gemeindevertreter
abstimmen. Neben der Kommunal-
wahl geht es aber auch um ein hei-
ßes Eisen: die Schuldenbremse. Mit
Ausnahme der Linken sind alle gro-
ßen Parteien dafür. Doch zahlreiche
Gruppierungen wie die Gewerk-
schaften lehnen den Plan ab.

„Der Wähler weiß nicht, was er als Paket kauft“
Wolfgang Scherf, Jahrgang
1956, ist Professor für Volkswirt-
schaftslehre mit dem Schwer-
punkt Öffentliche Finanzen an
der Justus-Liebig-Universität
Gießen. Wir haben ihn über den
Sinn und Unsinn einer hessi-
schen Schuldenbremse befragt.

ECHO: Herr Professor Scherf,
darf sich der Staat verschulden?

Wolfgang Scherf: Das kommt
auf die gesamtwirtschaftliche
Lage an. In einer Rezession
muss der Staat Kredite aufneh-
men, um wegbrechende Steuer-
einnahmen zu ersetzen, nöti-
genfalls auch, um zusätzlich
Konjunkturprogramme zu fi-
nanzieren. Kredite, die der Staat
in Krisenzeiten aufnimmt, sind
„gute“ Schulden, denn sie erhö-
hen das Sozialprodukt und die
Beschäftigung.

ECHO: Gibt es auch „schlechte“
Schulden?

Scherf: Nachteilig ist die Kredit-
aufnahme in einer Zeit der Voll-
beschäftigung, das sogenannte
strukturelle Defizit. Die Konse-
quenzen sind Preissteigerungen
und eine Umverteilung zu Las-
ten der Arbeitnehmer. Diese sta-
bilitäts- und verteilungspolitisch
ungünstigen Effekte sollte man
tunlichst vermeiden.

ECHO: Hessens Verbindlichkei-
ten sind auf 39 Milliarden Euro
angewachsen. Kann die Schul-
denbremse, die ab dem Jahr
2020 greifen soll, dafür sorgen,

Öffentliche Finanzen – Volkswirtschaftler der Universität Gießen hält die geplante Regelung für kaum hilfreich

dass der Schuldenberg nicht
weiter anwächst?

Scherf: Im Grundsatz ist die
Schuldenbremse eine gute Idee.
Sie muss so gestaltet sein, dass
neue strukturelle Schulden ver-
mieden werden, aber sie darf
dem Staat nicht die Möglichkeit
verbauen, eine sachgerechte
Konjunkturpolitik zu betreiben.

ECHO: Wie beurteilen sie die Re-
gelung, die am 27. März zur Ab-
stimmung steht?

Scherf: CDU, SPD, FDP und
Grüne haben in ihrem Vorschlag
meines Erachtens keine richtige
Balance hergestellt. Der Spiel-
raum für die Konjunkturpolitik
ist zu eng bemessen. Das reicht
vielleicht, um konjunkturbe-
dingte Mindereinnahmen aus-
zugleichen, doch für Investiti-
onsprogramme in der Rezession
wird es kaum noch reichen.

ECHO: Wären Konjunkturpake-
te dann nicht mehr erlaubt?

Scherf: Prinzipiell wären Kon-
junkturpakete noch möglich.
Aber es ist künftig sehr schwie-
rig, solche ökonomisch sinnvol-
len Programme politisch durch-
zusetzen. Denn die Regierungs-
mehrheit müsste sich auf eine
„außergewöhnliche Notsituati-
on“ berufen. Das wird die Oppo-
sition immer als politisches Ver-
sagen interpretieren.

ECHO: Sind Sie für oder gegen
die hessische Schuldenbremse?

Scherf: In der vorliegenden
Form bin ich dagegen. Der Land-
tag hat vor allem versäumt,
wichtige Aspekte durch ein Aus-
führungsgesetz zu konkretisie-
ren. Der Wähler weiß nicht, was
er als Paket kauft. Ich fürchte,
dass allzu rigide Auflagen in die
Ausführungsbestimmungen hi-
neingeraten werden, so dass
sich die Schuldenbremse noch
zur Konjunkturbremse entwi-
ckeln kann.

ECHO: Kennen Sie Schuldenbe-
grenzungen, die ihrer Meinung
nach gut konstruiert sind?

Scherf: Nein. Aber es gibt inter-
national ohnehin kaum durch-
greifende gesetzliche Regelun-
gen. Die wenigen Erfahrung zei-
gen, dass eine rechtliche Bin-
dung oftmals umgangen wird
oder für die laufende Finanzpo-
litik wenig hilfreich ist.

ECHO: In den vergangenen 40
Jahren hat es aber noch keine
Landesregierung geschafft, oh-

ne Kredite über die Runden zu
kommen.

Scherf: Das trifft für die Vergan-
genheit weitgehend zu. Aber
man darf langfristig nicht auf die
absoluten Euro-Werte schauen.
Die Verschuldung ist relativ un-
problematisch, wenn der An-
stieg der Staatsverschuldung
und das Wachstum des Sozial-
produkts sich einigermaßen die
Waage halten. Dann bleibt die
Schuldenquote stabil.

ECHO: In diesem Jahr sind 1,9
Milliarden Euro neue Schulden
eingeplant. Ist das vertretbar?

Scherf: Wir sind aus der Rezes-
sion in Folge der Weltwirt-
schaftskrise noch nicht endgül-
tig heraus. Dem ist ein großer
Teil der aktuellen hessischen De-
fizite zu verdanken. Diese kon-

junkturelle Schulden ver-
schwinden auch wieder. So war
es zum Beispiel im Aufschwung
zwischen 2004 und 2007. Da-
mals ist das Defizit in Deutsch-
land von drei Prozent des Brut-
toinlandsprodukts gesunken bis
hin zu einem leichten Haus-
haltsüberschuss.

ECHO: Eine Rückzahlung der
Schulden hat es damals aber
auch nicht gegeben.

Scherf: Es kommt nur darauf an,
dass wir mittelfristig nicht zu
viele neue Schulden machen. Ei-
nen Abbau der aufgelaufenen
Altschulden werden wir nicht
schaffen. Das wäre auch ökono-
mischer Unfug. Wir könnten da-
mit sogar unsere Volkswirt-
schaft ruinieren.

ECHO: Wie meinen Sie das?

Scherf: Wenn die Menschen
sparen, muss es auch Kreditneh-
mer geben, die Unternehmen,
ebenso den Staat. Wenn der
Staat als Kreditnehmer ausfällt
oder sogar zum Netto-Sparer
wird, indem er seine Altschul-
den abbaut, müssen die Bürger
ihre Ersparnisse anderweitig an-
gelegen. Das wird aber nicht ge-
lingen, und der Sparüberhang
verursacht dann eine Rezession.
Es wäre eine gesamtwirtschaft-
lich verantwortungslose Politik,
die Staatsdefizite in zu kurzer
Zeit und zu starkem Maße zu-
rückzuführen, nur weil man ei-
ner selbst auferlegten Schulden-
bremse gerecht werden will.ben
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Nötig bei
Notsituationen
Schuldenmachen verbieten:
Hessen hat Verbindlichkeiten
von mehr als 39 Milliarden Euro
aufgetürmt. Damit das Land
nicht immer weiter über seine
Verhältnisse lebt, soll das An-
wachsen des Schuldenbergs ver-
boten werden. Das ist am wirk-
samsten, wenn es in die Landes-
verfassung steht.
Selbstfesselung: Seit 40 Jahren
hat es keine Landesregierung
geschafft, ohne Kredite auszu-
kommen. Jede Koalition gab
mehr aus als sie einnahm. CDU,
SPD, FDP und Grüne sind über-
zeugt, sich selbst Fesseln anle-
gen zu müssen.
Grundgesetz: Für Hessen gilt
ab 2020 die Schuldenbremse,
die der Bund ins Grundgesetz
geschrieben hat. Dort sind zwar
Ausnahmen für den Bund fest-
gelegt, aber keine für die Län-
der. Erlässt Hessen keine eigene
Regelung, kann das Land fi-
nanzpolitisch nicht auf Naturka-
tastrophen oder Wirtschaftskri-
sen reagieren.
Sensibilisierung der Bürger:
Im Grundgesetz steht, dass Hes-
sen bis zum Jahr 2020 sein dau-
erhaftes (strukturelles) Defizit
Schritt für Schritt abbauen
muss. Es beträgt geschätzte
zwei Milliarden Euro. Die Partei-
en wollen die Debatte über die
Schuldenbremse nutzen, um die
Bevölkerung für den schwieri-
gen finanzpolitischen Paradig-
menwechsel und den schmerz-
haften Sparkurs zu sensibilisie-
ren.
Künftige Generationen: Für
seine Schulden muss Hessen in
diesem Jahr Zinsen von 1,5 Mil-
liarden Euro aufbringen, ein ge-
waltiger Posten im Landesetat.
Steigen die Schulden, wachsen
auch die jährlichen Zinszahlun-
gen. Die Folge: Der Handlungs-
spielraum des Staats wird mit
jedem weiteren Euro Schulden
geschmälert. Kindern und En-
keln wird in Zukunft aufgebür-
det, jedes Jahr viel Geld für Zin-
sen auszugeben.
Keine Umverteilung mehr: Zin-
sen, die der Staat zahlt, gehen
an Gläubiger – an Unterneh-
men, Banken, wohlhabende
Menschen. Bei jenen, die Erspar-
nisse auf der hohen Kante ha-
ben, leiht sich der Staat Jahr für
Jahr Geld. Seine Steuereinnah-
men muss er dafür aufwenden,
ihnen Zinsen zu zahlen. Von ho-
hen Schulden profitieren Wohl-
habende mehr als Arme, der ge-
sellschaftliche Reichtum wird
von unten nach oben umver-
teilt. Das sollte sich ändern.ben
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Sünder werben
nun am lautesten
Parteitaktik: Haushalte wer-
den nicht durch die Schulden-
bremse konsolidiert, sondern
durch kluge Politik. Es fällt auf,
dass CDU und FDP am stärksten
für die Schuldenbremse werben.
Beide Parteien haben in den ver-
gangenen Jahren besonders vie-
le Schulden angehäuft. Auch
der Zeitpunkt der Volksabstim-
mung ist fragwürdig: Union und
Liberale haben sie auf den Tag
der Kommunalwahl gelegt, um
ihre Wähler zu mobilisieren.
Kahlschlag: CDU und FDP sind
derzeit in Hessen an der Macht
– beide Parteien wollen lieber
sparen und kürzen statt Steuern
zu erhöhen, um die Schulden-
bremse einzuhalten. Wird nun
die Schuldenbremse mit breiter
Mehrheit beschlossen, setzen
die Regierungsparteien womög-
lich auch bei Bildung, Gesund-
heit und Soziales den Rotstift
an. Ihre Argumentation könnte
lauten: Das Volk habe für das
Schuldenverbot gestimmt und
damit Einschnitte in allen Berei-
chen legitimiert.
Volkswirtschaftlicher Unfug:
Macht das Land Schulden, um
Schulen zu bauen, Lehrer einzu-
stellen und Straßen zu sanieren
– sprich: um in seine Zukunft zu
investieren –, ist das volkswirt-
schaftlich und gesamtgesell-
schaftlich sinnvoll. Eine Schul-
denbremse lässt dem Land für
Investitionen nicht genug Spiel-
raum.
Populismus: Verwendet der
Staat Kredite für Neuanschaf-
fungen und erwirtschaftet da-
mit mehr Geld als er später für
den Zinsdienst aufwenden
muss, sind Schulden gut. In der
Gesellschaft schwirrt aber das
diffuse Gefühl herum, dass Kre-
diten grundsätzlich zu misstrau-
en ist, dass sie etwas „Schlech-
tes“ sind. Mit der Abstimmung
über die Schuldenbremse wer-
den diese Stimmungen ange-
sprochen, und das ist populis-
tisch.
Der Wähler hat ohnehin das
letzte Wort: Wofür Hessen Geld
ausgibt und wieviel, sollten die
gewählten Politiker entschei-
den. Schlagen sie über die Strän-
ge oder setzen sie ihre Prioritä-
ten falsch, können sie abge-
wählt werden.
Gesetz: Ausnahmen vom Schul-
denverbot müssen festgelegt
werden – da sind sich alle einig.
Solche Details haben allerdings
nichts in der Verfassung verlo-
ren; dafür könnten auch einfa-
che Gesetze verabschiedet wer-
den. ben

Stetes Wachstum: Über die Jahre sind die Verbindlichkeiten des
Landes Hessen gestiegen. Im Jahr 2009 lagen sie bei knapp 34 Milliarden
Euro – das entsprach 5610 Euro je Einwohner. Für das laufende Jahr liegt
die Prognose bei 39 Milliarden Euro – das entspräche einer Pro-Kopf-Ver-
schuldung von rund 6500 Euro.

Wo der Rotstift angesetzt wird, ist unklar
VON JOHANNES BENTRUP

WIESBADEN. Zum elften Mal
seit 1946 dürfen die Hessen am
Sonntag über eine Verfassungs-
änderung abstimmen. Es geht
um die Aufnahme einer Schul-
denbremse in die Landesverfas-
sung. Gefragt werden die Bürger,
ob sie für das Neuverschul-
dungsverbot sind (Ja-Kreuz-
chen) oder dagegen (Nein). Vo-
tiert eine Mehrheit dafür, darf
das Land ab dem Jahr 2020 nur
so viel Geld ausgeben wie es ein-
nimmt. Ausnahmen sind bei au-
ßergewöhnlichen Notsituatio-
nen vorgesehen, bei Wirt-
schafts- und Finanzkrisen oder
bei Naturkatastrophen. Die Fra-
ge wird dem Volk vorgelegt, weil
in Hessen die Verfassung nur ge-
ändert werden darf, wenn die
Bürger zustimmen.

Unabhängig von dem Ab-
stimmungsergebnis gilt für Hes-
sen jedoch das 2009 im Grund-
gesetz fixierte, ab dem Jahr 2020
wirksame Schuldenverbot für
Bund und Länder. Dort sind kei-
ne Ausnahmen für die Länder
festgelegt. Ob aber der Grundge-
setz-Passus überhaupt für die
Länder wirksam ist, soll noch
das Bundesverfassungsgericht
entscheiden. Der Landtag
Schleswig-Holsteins hat gegen
die Regelung geklagt. Unklar ist
jedoch, ob und wann dieses Ver-
fahren vor dem höchsten Ge-
richt behandelt wird.

Nicht überall gibt es
eine Volksabstimmung
Ein gemischtes Bild ergibt sich
beim Blick auf andere Bundes-
länder: Schleswig-Holstein und
Rheinland-Pfalz haben bereits
eine Schuldenbremse in ihre
Landesverfassungen aufgenom-
men, so wie es auch Hessen
plant. Andere Bundesländer, et-
wa Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen, erließen einfa-
che Gesetze. Bayern und Nord-
rhein-Westfalen haben noch kei-
ne Regelung als Gesetz oder Ver-

fassungsänderung beschlossen.
Eine Unbekannte ist noch,

wie bis zum Jahr 2020 Hessens
strukturelles Defizit in Höhe von
etwa zwei Milliarden Euro abge-
baut werden soll. Die Regie-
rungsfraktionen CDU und FDP
haben sich nicht mit konkreten
Vorschlägen aus der Deckung
gewagt. Die Liberalen sind strikt
gegen höhere Steuern, wollen
Einsparpotenziale im Etat aus-
schöpfen und eventuell Landes-

Volksabstimmung – Am Sonntag steht in Hessen die Einführung eines Verschuldungsverbots für das Land zur Wahl

vermögen veräußern – im Ge-
spräch sind Anteile am Flugha-
fenbetreiber Fraport und der Im-
mobiliengesellschaft Nassaui-
sche Heimstätten.

Aussagen, wo im Einzelnen
der Rotstift anzusetzen ist, ka-
men auch von der Union noch
nicht. SPD und Linke verweisen
in der Debatte über einen ausge-
glichenen Haushalt auf mögli-
che Steuererhöhungen, etwa bei
der Einkommenssteuer. Diese

müssten jedoch Bundestag und
Bundesrat beschließen.

Allein die Grünen legten bis-
her ein umfassendes Finanzkon-
zept zur Schuldenbremse vor:
Sie wollen Subventionen abbau-
en und Förderprogramme von
Zuschüssen auf Darlehen um-
stellen. Zudem sollen hessische
Landesbehörden wie der Verfas-
sungsschutz mit denen angren-
zender Bundesländer zusam-
mengelegt werden. Auch ist ein

„Wassercent“ vorgesehen, eine
Abgabe auf Trinkwasser sowie
Kühlwasser von Großkraftwer-
ken. Das würde vor allem den
Biblis-Betreiber RWE treffen.
Doch die Zukunft der Kernkraft
in Hessen ist nach dem Atom-
moratorium ungewiss. Ob mit
dem „Wassercent“ nennenswer-
te Einnahmen zu erzielen sind,
ist fraglich. Allein das zeigt, wie
schwierig die Konsolidierung
des Landeshaushalts ist.

Alles auf dem Prüfstand? Straßenbau, Gesundheitswesen, Polizei und Hochschulen: Kritiker fürchten, dass in diesen Bereichen besonders gekürzt
werden könnte, falls die Schuldenbremse eingeführt wird. ARCHIVFOTOS: KARL-HEINZ BÄRTL, KLAUS THOMAS HECK, ROMAN GRÖSSER, DPA
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